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Gemeinde Weißensberg 
 

Niederschrift 
über die öffentliche 59. Sitzung 

des Gemeinderats Weißensberg am 15.01.2026 

im Sitzungsraum des Rathauses Weißensberg, Kirchstr. 13, 88138 Weißensberg 

 
Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr 

Sitzungsende:  20:56 Uhr 

 

 

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates sind ordnungsgemäß geladen. 

 

Vorsitzender:   Hans Kern, Erster Bürgermeister 

Schriftführerin:  Christa Albrecht 

 

 

Anwesend sind: 

 

Bartl Ingrid 

Baur Andreas 

Göhl Fabian 

Heiling Christian 

Heinrich Volker  

Kaeß Markus 

Stegmüller Renate 

Steur Martin 

Vogler Max 

Wagner Daniela 

Weishaupt Hans 

 

 

Entschuldigt: 

Günthör Ines 

Niederkrüger Maximilian 

Schmid Manfred 

 

Unentschuldigt: 

 

Sonstige Anwesende: 

 

Anlagen öffentlicher Teil: 

___________________________________________________________________________________ 
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Tagesordnung 
 

 

 

TOP Thema 

 

1.  Genehmigung der Niederschrift über die 58. öffentliche Sitzung des  

 Gemeinderates vom 03.12.2025 

 

2.  Jahresrechnung 2022; 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 

b) Feststellung der Jahresrechnung 

c) Entlastung der Jahresrechnung 

 

3.  Jahresrechnung 2023; 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 

b) Feststellung der Jahresrechnung 

c) Entlastung der Jahresrechnung 

 

4.  Jahresrechnung 2024; 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 

b) Feststellung der Jahresrechnung 

c) Entlastung der Jahresrechnung 

 

5.  Haushalt 2026; 

 Information über die  

• Schlüsselzuweisungen 2026 

• Den voraussichtlichen Anteil am kommunalen Investitionsbudget nach 

Art. 12a Abs. 2-4 BayFAG-E 

 

6. Bekanntgaben 

 

7. Anfragen  
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Erster Bürgermeister Kern eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung der 

Gemeinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest und 

erkundigt sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung.  

 

 

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen 58. Sitzung des Gemeinderats 

vom 03.12.2025 

 

  

Die Niederschrift der 58. öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 03.12.2025 wird 

genehmigt. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 

         Enthaltungen: 0 

   

  

 

 

 

 

2. Jahresrechnung 2022; 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 

b) Feststellung der Jahresrechnung 

c) Entlastung der Jahresrechnung 

 

  

Frau Ingrid Bartl, Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, begrüßt alle 

Anwesenden und trägt den Prüfungsbericht über die örtliche 

Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2022 vor. Diese wird per Beamer 

präsentiert und alle können mitlesen. Die Prüfung fand am 23.10.2023 durch den 

Rechnungsprüfungsausschuss (Ingrid Bartl, Ines Günthör und Daniela Wagner) 

von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr in der Küche der Verwaltungsgemeinschaft statt.  

 

Die Prüfungshandlung umfasste u.a. folgende Themen: 

• Rechnungsbelege 2022 

• Kanalinnenreinigungen 

• Festhallenumfeld 

• Kostenübernahme Verfahrenskosten „Lampertsweiler“ 

 

Sie berichtet, dass zum Prüfungstermin sämtliche angeforderten Unterlagen 

sowohl elektronisch als auch in Belegform vor. 

Die Prüfung fand anhand des elektronischen Buchungssystems Cipkom statt. 

Den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses wurde ein Zugang zum 

Archiv bereitgestellt. Eine diesbezügliche Einführung erfolgte durch die 

Kämmerin, Frau Michaela Schmid. Rückfragen wurden durch das Personal der 

Verwaltungsgemeinschaft zeitnah und zufriedenstellend beantwortet. 
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a) Beschluss: 

 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 

2022 wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 

   

b) Feststellung der Jahresrechnung 

 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 

2022 wurde bekanntgegeben. Soweit notwendig wurde die Behebung der 

festgestellten Mängel zur Kenntnis genommen. Einwendungen wurden nicht 

erhoben. 

 

Die im Haushaltsjahr 2022 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren 

Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO 

nachträglich genehmigt. 

 

Die Jahresrechnung für 2022 wird gem. Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 
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c) Entlastung der Jahresrechnung 2022  

 

Die Entlastung der Jahresrechnung erfolgt nach Art. 102 GO. Wenn bei den 

vorstehenden Beratungen keine Einwände erhoben wurden, steht einer 

Entlastung nichts entgegen. 

 

Beschluss: 

 

Die Entlastung der Jahresrechnung 2022 wird beschlossen. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 11 

         Nein-Stimmen: 0 

   

 Der Bürgermeister kann sich nicht selbst entlasten und stimmt nicht mit ab.  

  

 

 

 

 

3. Jahresrechnung 2023; 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 

b) Feststellung der Jahresrechnung 

c) Entlastung der Jahresrechnung 

 

  

Frau Ingrid Bartl, Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, trägt den 

Prüfungsbericht über die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2023 

vor. Diese wird per Beamer präsentiert und alle können mitlesen. Die Prüfung 

fand am 20.07.2025 durch den Rechnungsprüfungsausschuss (Ingrid Bartl, Ines 

Günthör und Daniela Wagner) von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr in der Küche der 

Verwaltungsgemeinschaft statt.  

 

Die Prüfungshandlung umfasste u.a. folgende Themen: 

• Rechnungsbelege 2023 

• „Wildberger Halde“ - Straßensanierung 

• Plakatierung lt. Neuer Sondernutzungssatzung vom 15.06.2023 

• Festhalle (Umbau/Geräte) 

 

Sie berichtet, dass zum Prüfungstermin sämtliche angeforderten Unterlagen 

sowohl elektronisch als auch in Belegform vor. 

Die Prüfung fand anhand des elektronischen Buchungssystems Cipkom statt. 

Den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses wurde ein Zugang zum 

Archiv bereitgestellt. Eine diesbezügliche Einführung erfolgte durch die 

Kämmerin, Frau Michaela Schmid. Rückfragen wurden durch das Personal der 

Verwaltungsgemeinschaft zeitnah und zufriedenstellend beantwortet. 
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a) Beschluss: 

 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 

2023 wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 

   

b) Feststellung der Jahresrechnung 

 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 

2023 wurde bekanntgegeben. Soweit notwendig wurde die Behebung der 

festgestellten Mängel zur Kenntnis genommen. Einwendungen wurden nicht 

erhoben. 

 

Die im Haushaltsjahr 2023 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren 

Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO 

nachträglich genehmigt. 

 

Die Jahresrechnung für 2023 wird gem. Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 

   

c) Entlastung der Jahresrechnung 2023  

 

Die Entlastung der Jahresrechnung erfolgt nach Art. 102 GO. Wenn bei den 

vorstehenden Beratungen keine Einwände erhoben wurden, steht einer 

Entlastung nichts entgegen. 

 

Beschluss: 

 

Die Entlastung der Jahresrechnung 2023 wird beschlossen. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 11 

         Nein-Stimmen: 0 

   

 Der Bürgermeister kann sich nicht selbst entlasten und stimmt nicht mit ab.  
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4. Jahresrechnung 2024; 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 

b) Feststellung der Jahresrechnung 

c) Entlastung der Jahresrechnung 

 

  

Frau Ingrid Bartl, Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, begrüßt alle 

Anwesenden und trägt den Prüfungsbericht über die örtliche 

Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2022 vor. Diese wird per Beamer 

präsentiert und alle können mitlesen. Die Prüfung fand am 20.07.2025 durch den 

Rechnungsprüfungsausschuss (Ingrid Bartl, Ines Günthör und Daniela Wagner) 

von 13.00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Küche der Verwaltungsgemeinschaft statt.  

 

Die Prüfungshandlung umfasste u.a. folgende Themen: 

• Rechnungsbelege 2024 

• Pumpstationen 

• Kostenübernahme Verfahrenskosten „Markus Kaeß“ 

• Abbruch Anwesen Schulstr. 7 (ehem. Berkmann-Hof) und 

Geländeauffüllung 

• Obdachlosenunterbringung 

 

Sie berichtet, dass zum Prüfungstermin sämtliche angeforderten Unterlagen 

sowohl elektronisch als auch in Belegform vor. 

Die Prüfung fand anhand des elektronischen Buchungssystems Cipkom statt. 

Den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses wurde ein Zugang zum 

Archiv bereitgestellt. Eine diesbezügliche Einführung erfolgte durch die 

Kämmerin, Frau Michaela Schmid. Rückfragen wurden durch das Personal der 

Verwaltungsgemeinschaft zeitnah und zufriedenstellend beantwortet. 
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a) Beschluss: 

 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 

2024 wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 

   

b) Feststellung der Jahresrechnung 

 

Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 

2024 wurde bekanntgegeben. Soweit notwendig wurde die Behebung der 

festgestellten Mängel zur Kenntnis genommen. Einwendungen wurden nicht 

erhoben. 

 

Die im Haushaltsjahr 2024 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren 

Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art. 66 Abs. 1 GO 

nachträglich genehmigt. 

 

Die Jahresrechnung für 2024 wird gem. Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 12 

         Nein-Stimmen: 0 

   

c) Entlastung der Jahresrechnung 2024 

 

Die Entlastung der Jahresrechnung erfolgt nach Art. 102 GO. Wenn bei den 

vorstehenden Beratungen keine Einwände erhoben wurden, steht einer 

Entlastung nichts entgegen. 

 

Beschluss: 

 

Die Entlastung der Jahresrechnung 2024 wird beschlossen. 

 

 

 Abstimmungsergebnis:     Ja-Stimmen: 11 

         Nein-Stimmen: 0 

   

 Der Bürgermeister kann sich nicht selbst entlasten und stimmt nicht mit ab.  
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5. Haushalt 2026; 

Information über die  

• Schlüsselzuweisungen 2026 

• Den voraussichtlichen Anteil am kommunalen Investitionsbudget 

nach Art. 12a Abs. 2-4 BayFAG-E 

 

 

 Schlüsselzuweisungen 2026: 

 

Bürgermeister Kern berichtet, dass wir im Jahre 2026 keine Schlüsselzuweisungen 

erhalten. Neben Weißensberg werden auch die Gemeinden Heimenkirch, 

Hergensweiler und Wasserburg leer ausgehen. Der Grund dafür ist die 

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde von 1.554,29 € je Einwohner. 

 

 

 

 

 Den voraussichtlichen Anteil am kommunalen Investitionsbudget nach Art. 12a 

Abs. 2-4 BayFAG-E 

 

Bürgermeister Kern informiert über den voraussichtlichen Anteil der Gemeinde 

Weißensberg am kommunalen Investitionsbudget nach Art. 12a Abs. 2-4 

BayFAG-E wie folgt: 

• Ziel dieses kommunalen Investitionsbudget ist die Verbesserung der 

kommunalen Infrastruktur. 

• Dazu stellt der Bund den Bundesländern 100 Milliarden aus dem 

Sondervermögen zur Verfügung. 

• Der Anteil Bayerns soll bei 15,7 Milliarden liegen. 

• Davon stellt Bayern seinen Kommunen in 2026 3,9 Milliarden Euro bereit, 

davon fallen 2 Milliarden direkt auf dieses Investitionsbudget. 

• Ein Mittelabruf ist längstens bis zum 31.12.2032 möglich. 

• Immer notwendig sind konkrete Investionsprojekte und der Mittelabruf ist erst 

mögllich, wenn fällige Rechnungen vorliegen bzw. in 3 Monaten fällig 

werden. Ein Abruf der Mittel ist frühestens im Mai 2026 möglich. 

• Die genannten 2 Milliarenden sollen aufgeteilt werden wie folgt: 

➢ Kreisfreie Gemeinden 23 % (460 Mio. Euro). 

➢ Kreisangehörigen Gemeinden 57 % (1,14 Milliarden Euro). 

➢ Landkreise 20 % (400 Mio. Euro). 

• Der voraussichtliche Förderbetrag beläuft sich für die Gemeinde 

Weißensberg auf 319.473,00 Euro. 

Maßgeblich sind für die Berechnung: Einwohnerzahl und Umlagekraft 

• Doppelförderungen sind möglich. Die Fianzzuweisungen werden nicht auf 

andere Zuweisungen des Freistaates Bayern angerechnet und können damit 

neben regulären Förderungen des Freistaates Bayern für die gleiche 

Maßnahme in Anspruch genommen werden. 

 

 

 Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt die Informationen zustimmend zur Kenntnis. 
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6. Bekanntgaben: 

 

Keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7. Anfragen: 

 

 

 

 Streugutkisten in der Hischbinde 

Frau Wagner stellt die Frage, warum die Streugutkisten in der Hirschbinde seit ein 

paar Jahren nicht mehr aufgestellt werden. Die Bauhofmitarbeiter werden dazu 

Stellung nehmen. 

Gemeinderat Heiling lobt bei dieser Gelegenheit den hervorragenden 

Winterdienst der Gemeinde. 

 

  

 

 

 

Fragen aus der Bürgerschaft:  

 

keine 

 

 
Hans Kern     Christa Albrecht 

Erster Bürgermeister    Schriftführerin 


